
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE Bvwg Erkenntnis 2024/9/18 W221
2291244-1

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.2024

Entscheidungsdatum

18.09.2024

Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

AsylG 2005 §3 Abs5

B-VG Art133 Abs4

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

Spruch

W221 2291244-1/6E

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20240918_W221_2291244_1_00#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20240918_W221_2291244_1_00#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20240918_W221_2291244_1_00#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004240&Artikel=&Paragraf=3&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2005/100/P3/NOR40180781
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2005/100/P3/NOR40171167
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2005/100/P3/NOR40141066
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2005/100/P3/NOR40067705
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004240&Artikel=&Paragraf=3&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2005/100/P3/NOR40180781
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2005/100/P3/NOR40171167
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2005/100/P3/NOR40141066
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2005/100/P3/NOR40067705
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&Artikel=133&Paragraf=&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR40197303
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR40201324
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR40201325
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR40154584
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR40139695
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR40046334
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR12007995
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR12003568
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR12002812
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR12002524


IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag.a Daniela URBAN, LL.M. als Einzelrichterin über die

Beschwerde der XXXX , geb. XXXX , StA. Somalia, vertreten durch die BBU, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des

Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl vom 07.03.2024, Zl. 1337589107-223949975, nach Durchführung einer

mündlichen Verhandlung am 30.08.2024 zu Recht:Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag.a

Daniela URBAN, LL.M. als Einzelrichterin über die Beschwerde der römisch 40 , geb. römisch 40 , StA. Somalia,

vertreten durch die BBU, gegen Spruchpunkt römisch eins. des Bescheides des Bundesamts für Fremdenwesen und

Asyl vom 07.03.2024, Zl. 1337589107-223949975, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 30.08.2024 zu

Recht:

A)

Der Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 Asylgesetz 2005, der Status

einer Asylberechtigten zuerkannt.Der Beschwerde wird gemäß Paragraph 28, Absatz 2, VwGVG stattgegeben und

römisch 40 gemäß Paragraph 3, Absatz eins, Asylgesetz 2005, der Status einer Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft

zukommt.Gemäß Paragraph 3, Absatz 5, AsylG 2005 wird festgestellt, dass römisch 40 damit kraft Gesetzes die

Flüchtlingseigenschaft zukommt.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

Die Beschwerdeführerin reiste illegal nach Österreich ein und stellte am 17.12.2022 den gegenständlichen Antrag auf

internationalen Schutz. Dabei gab sie an, Staatsangehörige von Somalia sowie muslimischen Glaubens zu sein und der

Volksgruppe der Madhiban anzugehören.

Am 18.12.2022 fand vor einem Organ des öHentlichen Sicherheitsdienstes die niederschriftliche Erstbefragung der

Beschwerdeführerin statt. Sie sei im XXXX 2022 mit einem Flugzeug von Mogadischu (Somalia) in die Türkei geKogen.

Befragt, warum sie ihren Herkunftsstaat verlassen habe, antwortete die Beschwerdeführerin, dass ihr Onkel

mütterlicherseits sie gezwungen habe, einen Mann zu heiraten, der sie misshandelt, geschlagen und gedemütigt habe.

Sie habe von XXXX 2021 bis XXXX 2022 alles über sich ergehen lassen müssen, bis er sich habe scheiden lassen, weil er

behauptet habe, dass sie unfruchtbar sei. Bei einer Rückkehr in ihre Heimat habe sie Angst, dass ihr Onkel sie wieder

verheiraten würde. Am 18.12.2022 fand vor einem Organ des öHentlichen Sicherheitsdienstes die niederschriftliche

Erstbefragung der Beschwerdeführerin statt. Sie sei im römisch 40 2022 mit einem Flugzeug von Mogadischu (Somalia)

in die Türkei geKogen. Befragt, warum sie ihren Herkunftsstaat verlassen habe, antwortete die Beschwerdeführerin,

dass ihr Onkel mütterlicherseits sie gezwungen habe, einen Mann zu heiraten, der sie misshandelt, geschlagen und

gedemütigt habe. Sie habe von römisch 40 2021 bis römisch 40 2022 alles über sich ergehen lassen müssen, bis er sich

habe scheiden lassen, weil er behauptet habe, dass sie unfruchtbar sei. Bei einer Rückkehr in ihre Heimat habe sie

Angst, dass ihr Onkel sie wieder verheiraten würde.

Am 23.06.2023 wurde die Beschwerdeführerin vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im Beisein einer

Dolmetscherin für die somalische Sprache niederschriftlich einvernommen. Dabei erklärte sie zunächst, dass ihre

bisher getätigten niederschriftlichen Angaben der Wahrheit entsprechen würden. Zu ihren Ausreisegründen befragt,

erklärte sie, dass ihr Onkel mütterlicherseits sie mit einem älteren Mann zwangsverheiratet habe, der jedoch

gewalttätig gewesen sei. Sie sei jedes Mal nach den Schlägen zu ihrem Onkel zurückgekehrt, doch dieser habe sie

wieder zu dem Mann zurückgebracht, weil er für die Heirat Geld erhalten habe. Ihr Mann habe sie einmal mit heißem

https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/3


Öl verbrüht, die Wunde am Unterschenkel sei nicht behandelt worden. Er habe sie vergewaltigt und ihr gedroht sie

umzubringen, wenn sie nicht schwanger werden würden. Einen Monat später habe er eine Frau mit nach Hause

gebracht, mit der er befreundet gewesen sei. Er habe gesagt, dass er alles tun könne, weil die Beschwerdeführerin

keine Familie habe, die sie schütze und er sie gekauft habe. Nach einiger Zeit habe er die Scheidung ausgesprochen.

Die Beschwerdeführerin sei zu ihrem Onkel zurückgegangen, doch ihr Ex-Mann sei zu ihrem Onkel gekommen und

habe die Scheidung zurücknehmen wollen. Ihr Onkel habe dies verweigert. Ihr Ex-Mann habe die Beschwerdeführerin

an diesem Abend mit einem Freund gesehen, den sie zufällig beim Einkaufen getroHen habe. Daher habe er ihr

vorgeworfen, sie betrogen zu haben und sie deshalb bei Al Shabaab angezeigt. Al Shabaab habe daraufhin ihren Onkel

darüber informiert, dass er die Beschwerdeführerin zu ihnen bringen solle. Ihr Onkel habe keine andere Möglichkeit

gesehen, aber die Mutter der Beschwerdeführerin informiert, welche die Beschwerdeführerin dann nach Mogadischu

geschickt habe. Im Laufe der Einvernahme zeigte die Beschwerdeführerin auch eine Brandnarbe am Knöchel und eine

Narbe auf der Brust von einem behaupteten Biss ihres Ex-Ehemanns.

Mit dem oben im Spruch angeführten Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 07.03.2024,

zugestellt am 29.03.2024, wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz bezüglich der

Zuerkennung des Status der Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen

(Spruchpunkt I.) und der Beschwerdeführerin gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 der Status einer subsidiär

Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II.). Mit dem oben im Spruch angeführten Bescheid des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 07.03.2024, zugestellt am 29.03.2024, wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf

internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten gemäß Paragraph 3, Absatz eins, in

Verbindung mit Paragraph 2, Absatz eins, ZiHer 13, AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt römisch eins.) und der

Beschwerdeführerin gemäß Paragraph 8, Absatz eins, AsylG 2005 der Status einer subsidiär Schutzberechtigten

zuerkannt (Spruchpunkt römisch II.).

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl traf umfassende herkunftsstaatsbezogene Feststellungen zur allgemeinen

Lage in Somalia und begründete im angefochtenen Bescheid die abweisende Entscheidung im Wesentlichen damit,

dass der Fluchtgrund der Beschwerdeführerin nicht glaubhaft sei, weil es nicht logisch sei, dass der Onkel die Rückkehr

der Beschwerdeführerin zu ihrem Ex-Mann abgelehnt habe, vor allem, weil die Beschwerdeführerin bei der

Erstbefragung selbst angegeben habe, sich vor dem Onkel zu fürchten und davor, dass er sie wieder zwangsverheirate.

Die Verletzungen würden nicht zwingend die Fluchtgeschichte bestätigen. Auch bei Wahrunterstellung sei die

Verfolgung nicht asylrelevant, weil eine Verfolgung durch die Al Shabaab nicht glaubhaft sei und vom Onkel keine

Verfolgung zu befürchten sei, da er die Beschwerdeführerin nicht zurückgeben wolle. Außerdem könne sie in

Mogadischu unerkannt leben.

Gegen Spruchpunkt I. des oben genannten Bescheides wurde fristgerecht Beschwerde erhoben, welche am 24.04.2024

beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einlangte. Zusammenfassend wurde darin im Wesentlichen ausgeführt,

dass die prekäre Situation von Frauen in Somalia bekannt sei und die Beschwerdeführerin detailliert ihr

Fluchtvorbringen habe schildern können. Die Beschwerdeführerin würde unter mehrere RisikoproNle von UNHCR

fallen. Die vermeintlichen Ungereimtheiten könnten leicht aufgelöst werden.Gegen Spruchpunkt römisch eins. des

oben genannten Bescheides wurde fristgerecht Beschwerde erhoben, welche am 24.04.2024 beim Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl einlangte. Zusammenfassend wurde darin im Wesentlichen ausgeführt, dass die prekäre

Situation von Frauen in Somalia bekannt sei und die Beschwerdeführerin detailliert ihr Fluchtvorbringen habe

schildern können. Die Beschwerdeführerin würde unter mehrere RisikoproNle von UNHCR fallen. Die vermeintlichen

Ungereimtheiten könnten leicht aufgelöst werden.

Die gegenständliche Beschwerde und die Bezug habenden Verwaltungsakten wurden vom Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl vorgelegt und sind am 03.05.2024 beim Bundesverwaltungsgericht eingelangt.

Am 30.08.2024 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht in Anwesenheit der Beschwerdeführerin, ihrer Vertretung und

eine Dolmetscherin eine öHentliche mündliche Verhandlung statt, in welcher die Beschwerdeführerin ausführlich zu

ihren Fluchtgründen befragt wurde. Das BFA ist entschuldigt nicht erschienen.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat über die zulässige Beschwerde erwogen:römisch II. Das

Bundesverwaltungsgericht hat über die zulässige Beschwerde erwogen:

1. Feststellungen:

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/8


1.1. Zur Person und zu den Fluchtgründen der Beschwerdeführerin:

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige von Somalia und bekennt sich zum muslimischen Glauben.

Die Beschwerdeführerin reiste im XXXX 2022 aus Somalia aus, reiste in weiterer Folge illegal nach Österreich ein und

stellte am 17.12.2022 einen Antrag auf internationalen Schutz. Die Beschwerdeführerin reiste im römisch 40 2022 aus

Somalia aus, reiste in weiterer Folge illegal nach Österreich ein und stellte am 17.12.2022 einen Antrag auf

internationalen Schutz.

Die Beschwerdeführerin stammt aus dem Dorf XXXX in der Nähe der Stadt Cadale in der Region Middle Shabelle. Nach

der Ausreise der Beschwerdeführerin aus Somalia hat sich Al Shabaab aus dem Bezirk Cadale im November 2022

zurückgezogen, sodass sich in Middle Shabelle lediglich noch ein schmaler Streifen im Nordwesten, westlich des

Shabelle an der Grenze zu Hiiraan, unter Kontrolle von al Shabaab beNndet. Der Beschwerdeführerin droht daher von

Al Shabaab keine Verfolgung.Die Beschwerdeführerin stammt aus dem Dorf römisch 40 in der Nähe der Stadt Cadale

in der Region Middle Shabelle. Nach der Ausreise der Beschwerdeführerin aus Somalia hat sich Al Shabaab aus dem

Bezirk Cadale im November 2022 zurückgezogen, sodass sich in Middle Shabelle lediglich noch ein schmaler Streifen

im Nordwesten, westlich des Shabelle an der Grenze zu Hiiraan, unter Kontrolle von al Shabaab beNndet. Der

Beschwerdeführerin droht daher von Al Shabaab keine Verfolgung.

Der Vater der Beschwerdeführerin ist psychisch krank und wird von seiner Schwester (der Tante der

Beschwerdeführerin väterlicherseits) seit 2010 in Mogadischu betreut. Die Beschwerdeführerin lebte deshalb bei ihrem

Onkel mütterlicherseits, weil ihre Mutter nicht für alle Kinder sorgen konnte und einen neuen Mann geheiratet hat. Zu

ihrer Mutter und ihrem Onkel besteht derzeit kein Kontakt, sehr wohl aber zu der Familie in Mogadischu.

Die Beschwerdeführerin wurde am XXXX gegen ihren Willen durch ihren Onkel mütterlicherseits mit einem älteren

Mann verheiratet. Während ihrer Ehe wurde sie geschlagen und vergewaltigt. Ihr Onkel verweigerte ihr jede Hilfe und

Unterstützung. Weil die Beschwerdeführerin nicht schwanger wurde, nahm sich ihr Mann im XXXX 2022 eine weitere

Frau. Am XXXX sprach ihr Mann die Scheidung aus und die Beschwerdeführerin ging zu ihrem Onkel zurück. Am

nächsten Tag wollte ihr Ex-Mann die Scheidung zurücknehmen, was der Onkel der Beschwerdeführerin verweigerte.

Der Ex-Mann drohte dem Onkel und schlug die Beschwerdeführerin, weshalb die Beschwerdeführerin mit Hilfe ihrer

Mutter zu ihrer Tante nach Mogadischu Koh. Die Beschwerdeführerin wurde am römisch 40 gegen ihren Willen durch

ihren Onkel mütterlicherseits mit einem älteren Mann verheiratet. Während ihrer Ehe wurde sie geschlagen und

vergewaltigt. Ihr Onkel verweigerte ihr jede Hilfe und Unterstützung. Weil die Beschwerdeführerin nicht schwanger

wurde, nahm sich ihr Mann im römisch 40 2022 eine weitere Frau. Am römisch 40 sprach ihr Mann die Scheidung aus

und die Beschwerdeführerin ging zu ihrem Onkel zurück. Am nächsten Tag wollte ihr Ex-Mann die Scheidung

zurücknehmen, was der Onkel der Beschwerdeführerin verweigerte. Der Ex-Mann drohte dem Onkel und schlug die

Beschwerdeführerin, weshalb die Beschwerdeführerin mit Hilfe ihrer Mutter zu ihrer Tante nach Mogadischu floh.

Festgestellt wird, dass der Beschwerdeführerin in Somalia mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine Zwangsheirat

droht und sie weder von staatlicher Seite noch von männlicher Verwandtschaft entsprechende Hilfe erwarten könnte.

Die Beschwerdeführerin ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten.

Die Beschwerdeführerin lebt in Österreich als subsidiär Schutzberechtigte.

1.2. Zur maßgeblichen Situation in Somalia:

„Sicherheitslage und Situation in den unterschiedlichen Gebieten

HirShabelle (Hiiraan, Middle Shabelle)

Die Macht der Regierung von HirShabelle reicht in alle Gebiete östlich des Shabelle und jedenfalls die

Regionalhauptstädte Jowhar und Belet Weyne. Die Macawiisley haben beeindruckende Erfolge gegen al Shabaab

erzielt und die Gruppe weitgehend aus den östlichen Teilen von Hiiraan und Middle Shabelle verdrängt (BMLV

1.12.2023). Quellen der FFM Somalia 2023 geben an, dass Busse zwischen Mogadischu und Belet Weyne und weiter

nach Dhusamareb und Galkacyo verkehren. Es gibt nur wenige Checkpoints, an den Eingängen der Städte wird

kontrolliert (INGO-F/STDOK/SEM 4.2023); die Straße ist oHen (IO-D/STDOK/SEM 4.2023). Eine andere Quelle gibt an,

dass die Route immer noch gefährlich ist und Menschen mit dem Flugzeug reisen (Researcher/STDOK/SEM 4.2023).

Eine aktuellere Quelle erklärt, dass sich die Lage entlang der Verbindung von Jowhar nach Belet Weyne nach



Rückschlägen der Regierungstruppen im September 2023 wieder verschlechtert hat, diese ist aber nicht mit der

schlechten Lage vor der OHensive 2022 vergleichbar. Generell hat sich die Lage in Ost-Hiiraan und in Middle Shabelle

verbessert. Hier sind in weiten Gebieten auch Bewegungen zwischen den Orten möglich (BMLV 1.12.2023).

[…]

Middle Shabelle: Jowhar, Balcad, Adan Yabaal und Cadale beNnden sich unter Kontrolle von Regierungskräften und

ATMIS (PGN 23.1.2023; vgl. BMLV 1.12.2023). Die beiden erstgenannten Städte können hinsichtlich einer Anwesenheit

von (staatlichem) Sicherheitspersonal und etablierter Verwaltung als konsolidiert erachtet werden (BMLV 1.12.2023).

Auch in Adan Yabaal gibt es eine Garnison der Bundesarmee. Ansonsten Nndet sich die Armee nur in kritischen

Gebieten - also entlang der Hauptversorgungsrouten (Sahan/STDOK/SEM 4.2023). Al Shabaab wurde im Dezember

2022 aus der Bezirkshauptstadt Adan Yabaal vertrieben. Die Stadt war seit 2016 eine wichtige Bastion der Gruppe (VOA

6.12.2022). In Middle Shabelle beNndet sich lediglich noch ein schmaler Streifen im Nordwesten, westlich des Shabelle

an der Grenze zu Hiiraan, unter Kontrolle von al Shabaab (PGN 23.1.2023; vgl. BMLV 1.12.2023).Middle Shabelle:

Jowhar, Balcad, Adan Yabaal und Cadale beNnden sich unter Kontrolle von Regierungskräften und ATMIS (PGN

23.1.2023; vergleiche BMLV 1.12.2023). Die beiden erstgenannten Städte können hinsichtlich einer Anwesenheit von

(staatlichem) Sicherheitspersonal und etablierter Verwaltung als konsolidiert erachtet werden (BMLV 1.12.2023). Auch

in Adan Yabaal gibt es eine Garnison der Bundesarmee. Ansonsten Nndet sich die Armee nur in kritischen Gebieten -

also entlang der Hauptversorgungsrouten (Sahan/STDOK/SEM 4.2023). Al Shabaab wurde im Dezember 2022 aus der

Bezirkshauptstadt Adan Yabaal vertrieben. Die Stadt war seit 2016 eine wichtige Bastion der Gruppe (VOA 6.12.2022).

In Middle Shabelle beNndet sich lediglich noch ein schmaler Streifen im Nordwesten, westlich des Shabelle an der

Grenze zu Hiiraan, unter Kontrolle von al Shabaab (PGN 23.1.2023; vergleiche BMLV 1.12.2023).

[…]

Im Bezirk Cadale waren im November 2022 Clanauseinandersetzungen ausgebrochen, nachdem sich al Shabaab aus

dem Gebiet zurückgezogen hatte. Auslöser war ein LandkonKikt, es gab Dutzende Tote (HO 29.11.2022; vgl. FTL

18.11.2022). Die somalische Regierung hat Sicherheitskräfte entsandt (RD 1.12.2022), Friedensverhandlungen wurden

in Gang gesetzt (FTL 18.11.2022). In den nachfolgenden Monaten ist die Lage im Bezirk ruhig verblieben (BMLV

1.12.2023).Im Bezirk Cadale waren im November 2022 Clanauseinandersetzungen ausgebrochen, nachdem sich al

Shabaab aus dem Gebiet zurückgezogen hatte. Auslöser war ein LandkonKikt, es gab Dutzende Tote (HO 29.11.2022;

vergleiche FTL 18.11.2022). Die somalische Regierung hat Sicherheitskräfte entsandt (RD 1.12.2022),

Friedensverhandlungen wurden in Gang gesetzt (FTL 18.11.2022). In den nachfolgenden Monaten ist die Lage im Bezirk

ruhig verblieben (BMLV 1.12.2023).

[…]

Relevante Bevölkerungsgruppen

Frauen – allgemein

Sowohl im Zuge der Anwendung der Scharia als auch bei der Anwendung traditionellen Rechtes sind Frauen nicht in

Entscheidungsprozesse eingebunden. Die Scharia wird ausschließlich von Männern angewendet, die oftmals

zugunsten von Männern entscheiden (USDOS 12.4.2022, S. 37/40). Zudem gelten die aus der Scharia interpretierten

Regeln des Zivil- und Strafrechts. Entsprechend gelten für Frauen andere gesetzliche Maßstäbe als für Männer (z. B.

halbe Erbquote).Sowohl im Zuge der Anwendung der Scharia als auch bei der Anwendung traditionellen Rechtes sind

Frauen nicht in Entscheidungsprozesse eingebunden. Die Scharia wird ausschließlich von Männern angewendet, die

oftmals zugunsten von Männern entscheiden (USDOS 12.4.2022, Sitzung 37/40). Zudem gelten die aus der Scharia

interpretierten Regeln des Zivil- und Strafrechts. Entsprechend gelten für Frauen andere gesetzliche Maßstäbe als für

Männer (z. B. halbe Erbquote).

Insgesamt gibt es hinsichtlich der grundsätzlich diskriminierenden Auslegungen der zivil- und strafrechtlichen

Elemente der Scharia keine Ausweichmöglichkeiten, diese gelten auch in Somaliland (AA 28.6.2022, S. 18). Auch im

Rahmen der Ausübung des Xeer haben Frauen nur eingeschränkt EinKuss. Verhandelt wird unter Männern, und die

Frau wird üblicherweise von einem männlichen Familienmitglied vertreten (SPC 9.2.2022). Oft werden Gewalttaten

gegen Frauen außerhalb des staatlichen Systems zwischen Clanältesten geregelt, sodass ein Opferschutz nicht

gewährleistet ist (AA 28.6.2022, S. 15).Insgesamt gibt es hinsichtlich der grundsätzlich diskriminierenden Auslegungen



der zivil- und strafrechtlichen Elemente der Scharia keine Ausweichmöglichkeiten, diese gelten auch in Somaliland (AA

28.6.2022, Sitzung 18). Auch im Rahmen der Ausübung des Xeer haben Frauen nur eingeschränkt EinKuss. Verhandelt

wird unter Männern, und die Frau wird üblicherweise von einem männlichen Familienmitglied vertreten (SPC

9.2.2022). Oft werden Gewalttaten gegen Frauen außerhalb des staatlichen Systems zwischen Clanältesten geregelt,

sodass ein Opferschutz nicht gewährleistet ist (AA 28.6.2022, Sitzung 15).

Die von Männern dominierte Gesellschaft und ihre Institutionen gestatten es somalischen Männern, Frauen

auszubeuten. Verbrechen an Frauen haben nur geringe oder gar keine Konsequenzen (SIDRA 6.2019b, S. 6). Fälle

geschlechtsspeziNscher Gewalt werden oft im Rahmen kollektiver Clanverantwortung abgehandelt. Viele solche Fälle

werden nicht gemeldet. Weibliche Opfer befürchten, von ihren Familien oder Gemeinden verstoßen zu werden, sie

fürchten sich z. B. auch vor einer Scheidung oder einer Zwangsehe. Anderen Opfern sind die formellen

Regressstrukturen schlichtweg unbekannt (SPC 9.2.2022).Die von Männern dominierte Gesellschaft und ihre

Institutionen gestatten es somalischen Männern, Frauen auszubeuten. Verbrechen an Frauen haben nur geringe oder

gar keine Konsequenzen (SIDRA 6.2019b, Sitzung 6). Fälle geschlechtsspeziNscher Gewalt werden oft im Rahmen

kollektiver Clanverantwortung abgehandelt. Viele solche Fälle werden nicht gemeldet. Weibliche Opfer befürchten, von

ihren Familien oder Gemeinden verstoßen zu werden, sie fürchten sich z. B. auch vor einer Scheidung oder einer

Zwangsehe. Anderen Opfern sind die formellen Regressstrukturen schlichtweg unbekannt (SPC 9.2.2022).

Gemäß einer aktuellen Studie zum Gender-Gap in Süd-/Zentralsomalia und Puntland verfügen Frauen dort nur über 50

% der Möglichkeiten der Männer – und zwar mit Bezug auf Teilnahme an der Wirtschaft; wirtschaftliche Möglichkeiten;

Politik; und Bildung (SLS 6.4.2021). Der SalaNsmus stellt in Somalia das größte Hindernis für die Förderung von Frauen

dar. Trotzdem wächst die Zahl an Polizistinnen und Soldatinnen, und auch in Behörden werden zunehmend Frauen

angestellt (Sahan 9.9.2022).

[…]

Auch wenn Gewalt gegen Frauen gesetzlich verboten ist (USDOS 12.4.2022, S. 37), bleiben häusliche (USDOS 12.4.2022,

S. 37; vgl. AA 28.6.2022, S. 18) und sexuelle Gewalt gegen Frauen ein großes Problem. Bezüglich Gewalt in der Ehe –

darunter auch Vergewaltigung – gibt es keine speziellen Gesetze (USDOS 12.4.2022, S. 34/37).Auch wenn Gewalt gegen

Frauen gesetzlich verboten ist (USDOS 12.4.2022, Sitzung 37), bleiben häusliche (USDOS 12.4.2022, Sitzung 37;

vergleiche AA 28.6.2022, Sitzung 18) und sexuelle Gewalt gegen Frauen ein großes Problem. Bezüglich Gewalt in der

Ehe – darunter auch Vergewaltigung – gibt es keine speziellen Gesetze (USDOS 12.4.2022, Sitzung 34/37).

Sexuelle und geschlechtsspeziNsche Gewalt bleiben ein großes Problem – speziell für IDPs (FH 2022a, G3; vgl. USDOS

12.4.2022, S. 34H, ÖB 11.2022, S. 11). Im Jahr 2021 kam es zu einem Anstieg an derartigen Fällen, oft werden Opfer

auch getötet (HRW 13.1.2022; vgl. UNFPA 14.4.2022). Auch im Jahr 2022 ist die Zahl an Fällen geschlechtsspeziNscher

Gewalt weiter gestiegen. Im Jahr 2021 setzten sich die Fälle geschlechtsspeziNscher Gewalt wie folgt zusammen: 62 %

physische Gewalt; 11 % Vergewaltigungen; 10 % sexuelle ÜbergriHe; 7 % Verweigerung von Ressourcen; 6 % psychische

Gewalt; 4 % Zwangs- oder Kinderehe. 53 % der Fälle ereigneten sich im Wohnbereich der Opfer. 2021 war eine hohe

Rate an Partnergewalt zu verzeichnen; mit der Rücknahme von Covid-19-bedingten Einschränkungen ist die Rate an

Partnergewalt zuletzt gesunken. 74 % aller registrierten Vergehen von geschlechtsspeziNscher Gewalt betreHen IDPs

(UNFPA 14.4.2022). Auch weibliche Angehörige von Minderheiten sind häuNg unter den Opfern geschlechtsspeziNscher

Gewalt. NGOs haben eine diesbezügliche Systematik dokumentiert (USDOS 12.4.2022, S. 35).Sexuelle und

geschlechtsspeziNsche Gewalt bleiben ein großes Problem – speziell für IDPs (FH 2022a, G3; vergleiche USDOS

12.4.2022, Sitzung 34H, ÖB 11.2022, Sitzung 11). Im Jahr 2021 kam es zu einem Anstieg an derartigen Fällen, oft

werden Opfer auch getötet (HRW 13.1.2022; vergleiche UNFPA 14.4.2022). Auch im Jahr 2022 ist die Zahl an Fällen

geschlechtsspeziNscher Gewalt weiter gestiegen. Im Jahr 2021 setzten sich die Fälle geschlechtsspeziNscher Gewalt wie

folgt zusammen: 62 % physische Gewalt; 11 % Vergewaltigungen; 10 % sexuelle ÜbergriHe; 7 % Verweigerung von

Ressourcen; 6 % psychische Gewalt; 4 % Zwangs- oder Kinderehe. 53 % der Fälle ereigneten sich im Wohnbereich der

Opfer. 2021 war eine hohe Rate an Partnergewalt zu verzeichnen; mit der Rücknahme von Covid-19-bedingten

Einschränkungen ist die Rate an Partnergewalt zuletzt gesunken. 74 % aller registrierten Vergehen von

geschlechtsspeziNscher Gewalt betreHen IDPs (UNFPA 14.4.2022). Auch weibliche Angehörige von Minderheiten sind

häuNg unter den Opfern geschlechtsspeziNscher Gewalt. NGOs haben eine diesbezügliche Systematik dokumentiert

(USDOS 12.4.2022, Sitzung 35).



Frauen und Mädchen werden Opfer, wenn sie Wasser holen, Felder bewirtschaften oder auf den Markt gehen.

Klassische Muster sind: a) die Entführung von Mädchen und Frauen zum Zwecke der Vergewaltigung oder der

Zwangsehe. Hier sind die Täter meist nicht-staatliche Akteure; und b) Vergewaltigungen und

Gruppenvergewaltigungen durch staatliche Akteure, assoziierte Milizen und unbekannte BewaHnete. Nach anderen

Angaben wiederum ereignet sich der Großteil der Vergewaltigungen - über 50 % - im eigenen Haushalt oder aber im

direkten Umfeld; das heißt, Täter sind Familienmitglieder oder Nachbarn der Opfer. Diesbezüglich ist davon

auszugehen, dass die Zahl an Fällen sexueller und geschlechtsspeziNscher Gewalt aufgrund der Covid-19-Maßnahmen

zugenommen hat. Alleine im Juli 2021 wurden von der UN 168 Fälle geschlechtsspeziNscher Gewalt dokumentiert -

darunter auch Vergewaltigungen und versuchte Vergewaltigungen. Es wird angenommen, dass die DunkelziHer viel

höher liegt (USDOS 12.4.2022, S. 35f). Insgesamt hat sich aber aufgrund von Chaos und Gesetzlosigkeit seit 1991 eine

Kultur der Gewalt etabliert, in welcher Männer Frauen ungestraft vergewaltigen können (TE 11.3.2019). Frauen und

Mädchen bleiben daher den Gefahren bezüglich Vergewaltigung, Verschleppung und systematischer sexueller

Versklavung ausgesetzt (AA 28.6.2022, S. 17).Frauen und Mädchen werden Opfer, wenn sie Wasser holen, Felder

bewirtschaften oder auf den Markt gehen. Klassische Muster sind: a) die Entführung von Mädchen und Frauen zum

Zwecke der Vergewaltigung oder der Zwangsehe. Hier sind die Täter meist nicht-staatliche Akteure; und b)

Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen durch staatliche Akteure, assoziierte Milizen und unbekannte

BewaHnete. Nach anderen Angaben wiederum ereignet sich der Großteil der Vergewaltigungen - über 50 % - im

eigenen Haushalt oder aber im direkten Umfeld; das heißt, Täter sind Familienmitglieder oder Nachbarn der Opfer.

Diesbezüglich ist davon auszugehen, dass die Zahl an Fällen sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt aufgrund der

Covid-19-Maßnahmen zugenommen hat. Alleine im Juli 2021 wurden von der UN 168 Fälle geschlechtsspeziNscher

Gewalt dokumentiert - darunter auch Vergewaltigungen und versuchte Vergewaltigungen. Es wird angenommen, dass

die DunkelziHer viel höher liegt (USDOS 12.4.2022, Sitzung 35f). Insgesamt hat sich aber aufgrund von Chaos und

Gesetzlosigkeit seit 1991 eine Kultur der Gewalt etabliert, in welcher Männer Frauen ungestraft vergewaltigen können

(TE 11.3.2019). Frauen und Mädchen bleiben daher den Gefahren bezüglich Vergewaltigung, Verschleppung und

systematischer sexueller Versklavung ausgesetzt (AA 28.6.2022, Sitzung 17).

Sexuelle Gewalt - Gesetzeslage und staatlicher Schutz: Vergewaltigung ist gesetzlich verboten (AA 28.6.2022, S. 18).

Allerdings handelt es sich um ein Vergehen gegen Anstand und Ehre - und nicht gegen die körperliche Integrität (HRW

13.1.2022). Die Strafandrohung beträgt 5-15 Jahre, vor Militärgerichten auch den Tod (USDOS 12.4.2022, S. 34). Das

Problem im Kampf gegen sexuelle Gewalt liegt insgesamt nicht am Mangel an Gesetzen – sei es im formellen Recht

oder in islamischen Vorschriften (SIDRA 6.2019b, S. 5H). Woran es mangelt, ist der politische Wille der Bundesregierung

und der Bundesstaaten, bestehendes Recht umzusetzen und Täter zu bestrafen (SIDRA 6.2019b, S. 5H; vgl. USDOS

12.4.2022, S. 34). Fälle sexueller und geschlechtsspeziNscher Gewalt werden häuNg als Kavaliersdelikte abgetan, eine

Verurteilung der Täter mithilfe von Bestechung oder Kompensationszahlungen verhindert (AA 28.6.2022, S. 17).

Hinsichtlich einer Strafverfolgung von Vergewaltigern gibt es keine Fortschritte (UNSC 13.5.2022, Abs. 60).Sexuelle

Gewalt - Gesetzeslage und staatlicher Schutz: Vergewaltigung ist gesetzlich verboten (AA 28.6.2022, Sitzung 18).

Allerdings handelt es sich um ein Vergehen gegen Anstand und Ehre - und nicht gegen die körperliche Integrität (HRW

13.1.2022). Die Strafandrohung beträgt 5-15 Jahre, vor Militärgerichten auch den Tod (USDOS 12.4.2022, Sitzung 34).

Das Problem im Kampf gegen sexuelle Gewalt liegt insgesamt nicht am Mangel an Gesetzen – sei es im formellen Recht

oder in islamischen Vorschriften (SIDRA 6.2019b, Sitzung 5H). Woran es mangelt, ist der politische Wille der

Bundesregierung und der Bundesstaaten, bestehendes Recht umzusetzen und Täter zu bestrafen (SIDRA 6.2019b,

Sitzung 5H; vergleiche USDOS 12.4.2022, Sitzung 34). Fälle sexueller und geschlechtsspeziNscher Gewalt werden häuNg

als Kavaliersdelikte abgetan, eine Verurteilung der Täter mithilfe von Bestechung oder Kompensationszahlungen

verhindert (AA 28.6.2022, Sitzung 17). Hinsichtlich einer Strafverfolgung von Vergewaltigern gibt es keine Fortschritte

(UNSC 13.5.2022, Absatz 60,).

Bei Vergewaltigungen kann von staatlichem Schutz nicht ausgegangen werden (ÖB 11.2022, S. 11; vgl. BS 2022, S. 19).

Generell herrscht StraKosigkeit (USDOS 12.4.2022, S. 35; vgl. ÖB 11.2022, S. 11). Nach anderen Angaben nimmt die

Zahl erfolgreicher Strafverfolgung bei Vergewaltigungen und anderer Formen sexueller Gewalt zu. Mädchen und

Frauen haben demnach Vertrauen gewonnen und zeigen Fälle an. Trotzdem gibt es noch zahlreiche Mängel und

Hürden, wenn Opfer Gerechtigkeit suchen (UNFPA 14.4.2022).Bei Vergewaltigungen kann von staatlichem Schutz nicht

ausgegangen werden (ÖB 11.2022, Sitzung 11; vergleiche BS 2022, Sitzung 19). Generell herrscht StraKosigkeit (USDOS

12.4.2022, Sitzung 35; vergleiche ÖB 11.2022, Sitzung 11). Nach anderen Angaben nimmt die Zahl erfolgreicher



Strafverfolgung bei Vergewaltigungen und anderer Formen sexueller Gewalt zu. Mädchen und Frauen haben demnach

Vertrauen gewonnen und zeigen Fälle an. Trotzdem gibt es noch zahlreiche Mängel und Hürden, wenn Opfer

Gerechtigkeit suchen (UNFPA 14.4.2022).

Die Tabuisierung von Vergewaltigungen führt u. a. dazu, dass kaum Daten zur tatsächlichen Prävalenz vorhanden sind

(SIDRA 6.2019b, S. 2). Außerdem leiden Vergewaltigungsopfer an Stigmatisierung (USDOS 12.4.2022, S. 36). Opfer, die

sich an Behörden wenden, werden oft angefeindet; in manchen Fällen sogar getötet (TE 11.3.2019). Aus Furcht vor

Repressalien und Stigmatisierung wird folglich in vielen Fällen keine Anzeige erstattet (ÖB 11.2022, S. 11; vgl. UNFPA

14.4.2022; UNSC 10.10.2022, Abs. 132). Zudem untersucht die Polizei Fälle sexueller Gewalt nur zögerlich; manchmal

verlangt sie von den Opfern, die Untersuchungen zu ihrem eigenen Fall selbst zu tätigen (USDOS 12.4.2022, S. 36).Die

Tabuisierung von Vergewaltigungen führt u. a. dazu, dass kaum Daten zur tatsächlichen Prävalenz vorhanden sind

(SIDRA 6.2019b, Sitzung 2). Außerdem leiden Vergewaltigungsopfer an Stigmatisierung (USDOS 12.4.2022, Sitzung 36).

Opfer, die sich an Behörden wenden, werden oft angefeindet; in manchen Fällen sogar getötet (TE 11.3.2019). Aus

Furcht vor Repressalien und Stigmatisierung wird folglich in vielen Fällen keine Anzeige erstattet (ÖB 11.2022, Sitzung

11; vergleiche UNFPA 14.4.2022; UNSC 10.10.2022, Absatz 132,). Zudem untersucht die Polizei Fälle sexueller Gewalt

nur zögerlich; manchmal verlangt sie von den Opfern, die Untersuchungen zu ihrem eigenen Fall selbst zu tätigen

(USDOS 12.4.2022, Sitzung 36).

Insgesamt werden Vergewaltigungen aber nur selten der formellen Justiz zugeführt (USDOS 12.4.2022, S. 36; vgl. AA

28.6.2022, S. 18; UNSC 10.10.2022, Abs. 132), was u. a. an der Angst vor Rache, vor Stigmatisierung und am schwachen

Justizsystem und der allgemeinen StraKosigkeit der Täter liegt (UNSC 10.10.2022, Abs. 132). Zum größten Teil (95 %)

werden Fälle sexueller Gewalt – wenn überhaupt – im traditionellen Rechtsrahmen erledigt. Dort getroHene

Einigungen beinhalten Kompensationszahlungen an die Familie des Opfers (SIDRA 6.2019b, S. 5H), oder aber das Opfer

wird gezwungen, den Täter zu ehelichen (TE 11.3.2019; vgl. USDOS 12.4.2022, S. 36). Das patriarchalische Clansystem

und Xeer an sich bieten Frauen also keinen Schutz, denn wird ein Vergehen gegen eine Frau gemäß Xeer gesühnt, wird

der eigentliche Täter nicht bestraft (SEM 31.5.2017, S. 49; vgl. ÖB 11.2022, S. 11; SIDRA 6.2019b, S. 5H).Insgesamt

werden Vergewaltigungen aber nur selten der formellen Justiz zugeführt (USDOS 12.4.2022, Sitzung 36; vergleiche AA

28.6.2022, Sitzung 18; UNSC 10.10.2022, Absatz 132,), was u. a. an der Angst vor Rache, vor Stigmatisierung und am

schwachen Justizsystem und der allgemeinen StraKosigkeit der Täter liegt (UNSC 10.10.2022, Absatz 132,). Zum

größten Teil (95 %) werden Fälle sexueller Gewalt – wenn überhaupt – im traditionellen Rechtsrahmen erledigt. Dort

getroHene Einigungen beinhalten Kompensationszahlungen an die Familie des Opfers (SIDRA 6.2019b, Sitzung 5H),

oder aber das Opfer wird gezwungen, den Täter zu ehelichen (TE 11.3.2019; vergleiche USDOS 12.4.2022, Sitzung 36).

Das patriarchalische Clansystem und Xeer an sich bieten Frauen also keinen Schutz, denn wird ein Vergehen gegen

eine Frau gemäß Xeer gesühnt, wird der eigentliche Täter nicht bestraft (SEM 31.5.2017, Sitzung 49; vergleiche ÖB

11.2022, Sitzung 11; SIDRA 6.2019b, Sitzung 5ff).

Manchmal übergibt die Polizei ohne Zustimmung des Opfers oder der Familie des Opfers einen Vergewaltigungsfall an

traditionelle Rechtsinstrumente (UNSC 6.10.2021).

[…]

Arrangierte Ehe / Zwangsehe: Der Übergang von arrangierter zur Zwangsehe ist Kießend. Bei Ersterer liegt die mehr

oder weniger explizite Zustimmung beider Eheleute vor, wobei hier ein unterschiedliches Maß an Druck ausgeübt wird.

Bei der Zwangsehe hingegen fehlt die Zustimmung gänzlich oder nahezu gänzlich (LI 14.6.2018, S. 9f). Frauen und viele

minderjährige Mädchen werden zur Heirat gezwungen (AA 28.6.2022, S. 18). Nach Angaben einer Quelle sind

Zwangsehen in Somalia normal (SPA 1.2021). Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 gibt eine von fünf Frauen an, zur Ehe

gezwungen worden zu sein; viele von ihnen waren bei der Eheschließung keine 15 Jahre alt (LIFOS 16.4.2019, S. 10).

Und manche Mädchen haben nur in eine Ehe eingewilligt, um nicht von der eigenen Familie verstoßen zu werden (SPA

1.2021). Es gibt keine bekannten Akzente der Bundesregierung oder regionaler Behörden, um dagegen

vorzugehen.Arrangierte Ehe / Zwangsehe: Der Übergang von arrangierter zur Zwangsehe ist Kießend. Bei Ersterer liegt

die mehr oder weniger explizite Zustimmung beider Eheleute vor, wobei hier ein unterschiedliches Maß an Druck

ausgeübt wird. Bei der Zwangsehe hingegen fehlt die Zustimmung gänzlich oder nahezu gänzlich (LI 14.6.2018, Sitzung

9f). Frauen und viele minderjährige Mädchen werden zur Heirat gezwungen (AA 28.6.2022, Sitzung 18). Nach Angaben

einer Quelle sind Zwangsehen in Somalia normal (SPA 1.2021). Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 gibt eine von fünf

Frauen an, zur Ehe gezwungen worden zu sein; viele von ihnen waren bei der Eheschließung keine 15 Jahre alt (LIFOS



16.4.2019, Sitzung 10). Und manche Mädchen haben nur in eine Ehe eingewilligt, um nicht von der eigenen Familie

verstoßen zu werden (SPA 1.2021). Es gibt keine bekannten Akzente der Bundesregierung oder regionaler Behörden,

um dagegen vorzugehen.

Außerdem gibt es kein Mindestalter für einvernehmlichen Geschlechtsverkehr (USDOS 12.4.2022, S. 43). Gegen Frauen,

die sich weigern, einen von der Familie gewählten Partner zu ehelichen, wird mitunter auch Gewalt angewendet. Das

Ausmaß ist unklar, Ehrenmorde haben diesbezüglich in Somalia aber keine Tradition (LI 14.6.2018, S. 10). Vielmehr

können Frauen, die sich gegen eine arrangierte Ehe wehren und/oder davonlaufen, ihr verwandtschaftliches

Solidaritätsnetzwerk verlieren (ACCORD 31.5.2021, S. 33; vgl. LI 14.6.2018, S. 10).Außerdem gibt es kein Mindestalter

für einvernehmlichen Geschlechtsverkehr (USDOS 12.4.2022, Sitzung 43). Gegen Frauen, die sich weigern, einen von

der Familie gewählten Partner zu ehelichen, wird mitunter auch Gewalt angewendet. Das Ausmaß ist unklar,

Ehrenmorde haben diesbezüglich in Somalia aber keine Tradition (LI 14.6.2018, Sitzung 10). Vielmehr können Frauen,

die sich gegen eine arrangierte Ehe wehren und/oder davonlaufen, ihr verwandtschaftliches Solidaritätsnetzwerk

verlieren (ACCORD 31.5.2021, Sitzung 33; vergleiche LI 14.6.2018, Sitzung 10).

Bereits eine Quelle aus dem Jahr 2004 besagt, dass sich die Tradition gewandelt hat, und viele Ehen ohne Einbindung,

Wissen oder Zustimmung der Eltern geschlossen werden (LI 14.6.2018, S. 9f). Viele junge Somali akzeptieren

arrangierte Ehen nicht mehr (LIFOS 16.4.2019, S. 11). Gerade in Städten ist es zunehmend möglich, den Ehepartner

selbst zu wählen (LIFOS 16.4.2019, S. 11; vgl. LI 14.6.2018, S. 8f). In der Hauptstadt ist es nicht unüblich, dass es zu –

freilich oft im Vorfeld mit den Familien abgesprochenen – Liebesehen kommt (LI 14.6.2018, S. 8f). Dort sind arrangierte

Ehen eher unüblich. Gemäß einer Schätzung konnten sich die Eheleute in 80 % der Fälle ihren Partner selbst

aussuchen bzw. bei der Entscheidung mitreden. Zusätzlich gibt es auch die Tradition der „runaway marriages“, bei

welcher die Eheschließung ohne Wissen und Zustimmung der Eltern erfolgt (FIS 5.10.2018, S. 26f). Diese Art der

Eheschließung ist in den vergangenen Jahren immer verbreiteter in Anspruch genommen worden (LI 14.6.2018, S.

11).Bereits eine Quelle aus dem Jahr 2004 besagt, dass sich die Tradition gewandelt hat, und viele Ehen ohne

Einbindung, Wissen oder Zustimmung der Eltern geschlossen werden (LI 14.6.2018, Sitzung 9f). Viele junge Somali

akzeptieren arrangierte Ehen nicht mehr (LIFOS 16.4.2019, Sitzung 11). Gerade in Städten ist es zunehmend möglich,

den Ehepartner selbst zu wählen (LIFOS 16.4.2019, Sitzung 11; vergleiche LI 14.6.2018, Sitzung 8f). In der Hauptstadt ist

es nicht unüblich, dass es zu – freilich oft im Vorfeld mit den Familien abgesprochenen – Liebesehen kommt (LI

14.6.2018, Sitzung 8f). Dort sind arrangierte Ehen eher unüblich. Gemäß einer Schätzung konnten sich die Eheleute in

80 % der Fälle ihren Partner selbst aussuchen bzw. bei der Entscheidung mitreden. Zusätzlich gibt es auch die Tradition

der „runaway marriages“, bei welcher die Eheschließung ohne Wissen und Zustimmung der Eltern erfolgt (FIS

5.10.2018, Sitzung 26f). Diese Art der Eheschließung ist in den vergangenen Jahren immer verbreiteter in Anspruch

genommen worden (LI 14.6.2018, Sitzung 11).

2. Beweiswürdigung:

2.1. Zu den Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat:

Die Feststellungen zur im vorliegenden Zusammenhang maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat stützen sich auf die

zitierten Quellen und wurden den Parteien für eine Stellungnahme vorgehalten. Da diese aktuellen Länderberichte auf

einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen von regierungsoZziellen und nicht-

regierungsoZziellen Stellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne

wesentliche Widersprüche darbieten, besteht im vorliegenden Fall für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an

der Richtigkeit der getroffenen Länderfeststellungen zu zweifeln.

2.2. Zu den Feststellungen zur Person der Beschwerdeführerin und zu ihrem Fluchtgrund:

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit der Beschwerdeführerin, ihrer Herkunft und ihrer Religion gründen sich auf

die diesbezüglich glaubhaften Angaben der Beschwerdeführerin. Ihre Identität konnte mangels Vorlage

unbedenklicher Dokumente nicht festgestellt werden; der im Spruch angeführte Name dient lediglich zur

Identifizierung der Beschwerdeführerin als Verfahrenspartei.

Ihre Zugehörigkeit zu einem Minderheitenclan konnte nicht festgestellt werden, weil die Beschwerdeführerin im

Gegensatz zu ihren Angaben sehr wohl über einen gewissen Bildungsstand verfügt und keine Analphabetin ist und

daher in die Schule gegangen sein muss, was Angehörigen der Minderheiten mangels Nnanzieller Mittel nicht

oHensteht. Die Beschwerdeführerin zeigte freiwillig vor Gericht ihr Handy, aus dem ersichtlich war, dass sie zahlreiche



WhatsApp Chats führt. Ihre Behauptung, dass dies alles von einer Zimmerkollegin geschrieben werde, ist nicht

glaubhaft. Aus diesem Grund ist auch nicht glaubhaft, dass die Beschwerdeführerin über gar keine Kontakte mehr

nach Somalia verfügt. In ihrem Handy beNnden sich 98 Kontakte mit der somalischen Vorwahl, sodass davon

auszugehen ist, dass sich darunter auch Verwandte beNnden. Dass die Beschwerdeführerin jedoch den direkten

Kontakt zu ihrer Mutter verloren hat, ist vor dem Hintergrund der laut Länderfeststellungen Ende 2022 im

Herkunftsgebiet der Beschwerdeführerin aufgetretenen KonKikte zwischen Al Shabaab und der Regierung sowie

diverser Clans untereinander und dem Umstand, dass es im Dorf kein Internet gibt, plausibel.

Die Feststellung, dass sich Al Shabaab aus dem Bezirk Cadale im November 2022 zurückgezogen hat, sodass sich in

Middle Shabelle lediglich noch ein schmaler Streifen im Nordwesten, westlich des Shabelle an der Grenze zu Hiiraan,

unter Kontrolle von al Shabaab beNndet, ergibt sich aus den Länderfeststellungen und dies lässt den Schluss zu, dass

der Beschwerdeführerin von Al Shabaab keine Verfolgung droht.

Die Unbescholtenheit der Beschwerdeführerin ergibt sich aus den Länderfeststellungen und ihr Status als subsidiär

Schutzberechtigte aus dem Bescheid des BFA vom 07.03.2024.

Zu ihrem Fluchtvorbringen ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin im Rahmen der öHentlichen

mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 30.08.2024, welche nicht zuletzt auch deshalb

durchgeführt wurde, um sich einen persönlichen Eindruck von der Beschwerdeführerin zu verschaHen, bei der

Schilderung ihrer Kuchtauslösenden Erlebnisse einen überaus glaubwürdigen Eindruck vermittelte und keineswegs

den Eindruck erweckte, gleichsam nur erfundene und auswendig gelernte Umstände anzugeben. So war auch der

überaus überzeugende Gesamteindruck, den die Beschwerdeführerin im Zuge der öHentlichen mündlichen

Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 30.08.2024 hinterließ, im Rahmen einer ganzheitlichen

Betrachtung des Vorbringens entscheidend für die Bewertung, dass den Angaben der Beschwerdeführerin

Glaubwürdigkeit zukommt.

Die Feststellungen zu den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Fluchtgründen beruhen daher auf den

glaubwürdigen, detaillierten und widerspruchsfreien Angaben der Beschwerdeführerin im Verfahren und auch

anlässlich der öHentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 30.08.2024, im Rahmen

welcher die Beschwerdeführerin bei eingehender Befragung zu ihren Fluchtgründen einen persönlich glaubwürdigen

und überzeugenden Eindruck hinterließ. So gelang es ihr eindrücklich die Misshandlungen und Vergewaltigungen zu

schildern, die Beschwerdeführerin konnte sich an alle wesentlichen Daten erinnern und auch Nebensächlichkeiten wie

ihren Tagesablauf, ihre Aufgaben im Haushalt und das Aussehen der gemeinsamen Hütte nachvollziehbar schildern.

Auch die von der Beschwerdeführerin gezeigten Narben decken sich letztlich mit ihrer Geschichte.

Das Bundesverwaltungsgericht vermag daher die Ansicht des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, die Angaben

der Beschwerdeführerin seien nicht glaubhaft und in wesentlichen Punkten widersprüchlich, nicht zu teilen; die vom

BFA aufgezeigten Widersprüche betrafen letztlich Kleinigkeiten. Die Beschwerdeführerin konnte daher glaubhaft

vermitteln, dass sie einer Zwangsehe ausgesetzt war und deshalb Somalia verlassen hat.

Das Vorbringen ist insbesondere auch vor dem Hintergrund der Länderfeststellungen plausibel, wonach Zwangsehen

in Somalia normal sind und eine von fünf Frauen angibt, zur Ehe gezwungen worden.

Vor diesem Hintergrund kann auch festgestellt werden, dass der Beschwerdeführerin in ihrem Herkunftsort mit

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine (weitere) Zwangsheirat drohen würde und sie weder von staatlicher Seite noch

von männlicher Verwandtschaft entsprechende Hilfe erwarten könnte. Nachvollziehbar gab sie an, dass sie keinen

Kontakt mehr zu ihrer Mutter oder ihrem Onkel im Dorf habe, weshalb die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr in

ihren Herkunftsort entweder alleine wäre und der Gefahr von geschlechtsspeziNscher Gewalt ausgesetzt wäre oder zu

ihrem Onkel zurückkehren müsste, der sie bereits einmal an einen fremden Mann verkauft hat. Das Argument des

BFA, dass sich der Onkel letztlich geweigert habe, die Beschwerdeführerin abermals an ihren Ex-Mann zurückzugeben,

schließt eine weitere Zwangsehe nicht aus, da – wie die Beschwerde zutreHend ausführt – der Onkel für eine

neuerliche Eheschließung wieder Geld erhalten würde.

Die vom BFA angestellten Überlegungen zu einem Leben in Mogadischu bei der Tante mütterlicherseits haben zu

unterbleiben, weil das BFA der Beschwerdeführerin subsidiären Schutz zuerkannt hat.

3. Rechtliche Beurteilung:



Zu A)

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat,

soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten

zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer

Flüchtlingskonvention droht (vgl. auch die VerfolgungsdeNnition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 der

Statusrichtlinie verweist). Gemäß Paragraph 3, Absatz eins, AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen

Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß Paragraphen 4,, 4a oder 5

zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat

Verfolgung iSd Artikel eins, Abschnitt A ZiHer 2, Genfer Flüchtlingskonvention droht vergleiche auch die

Verfolgungsdefinition in Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 11, AsylG 2005, die auf Artikel 9, der Statusrichtlinie verweist).

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen der Rasse,

Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Überzeugung,

außerhalb seines Heimatlandes beNndet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich

des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen

Aufenthaltes beNndet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land

zurückzukehren.Flüchtling iSd Artikel eins, Abschnitt A ZiHer 2, GFK ist, wer sich aus der begründeten Furcht vor

Verfolgung wegen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der

politischen Überzeugung, außerhalb seines Heimatlandes beNndet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese

Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des

Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes beNndet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt

ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentraler Aspekt dieses FlüchtlingsbegriHs ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine wohlbegründete Furcht

vor Verfolgung liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der

Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in

einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation

aus Konventionsgründen fürchten würde (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Verlangt wird eine „Verfolgungsgefahr“,

wobei unter Verfolgung ein EingriH von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu

verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw.

der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in

der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die

betreHende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes beNndet. Die

Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein.

Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die

bestehende Verfolgungsgefahr (vgl. VwGH 27.01.2000, 99/20/0519). Nach der ständigen Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.03.1995, 95/19/0041; 26.02.2002, 99/20/0509 mwN; 17.09.2003, 2001/20/0177)

ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der

GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit

Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen – würden

sie von staatlichen Organen gesetzt – asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann

zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der

Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (vgl. VwGH vom 22.03.2003, 99/01/0256 mwN).Zentraler Aspekt dieses

FlüchtlingsbegriHs ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung liegt

dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im

Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer

konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus

Konventionsgründen fürchten würde vergleiche VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Verlangt wird eine

„Verfolgungsgefahr“, wobei unter Verfolgung ein EingriH von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende

Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes

des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss

ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür
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sein, dass sich die betreHende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes

beNndet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes

zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in

Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr vergleiche VwGH 27.01.2000, 99/20/0519). Nach der ständigen

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes vergleiche VwGH 28.03.1995,

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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